
Beschluß des Politbüros des ZK der SED 
und des Ministerrates der DDR 

über die Bestätigung der Musterstatuten 
und Musterbetriebsordnungen der LPG Pflanzenproduktion 

und der LPG Tierproduktion

Das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der Ministerrat der DDR 
bestätigten die Musterstatuten und Musterbetriebsordnungen der LPG Pflanzen
produktion und der LPG Tierproduktion.

Die Entwürfe waren auf zwei zentralen Konferenzen von Genossenschafts
bauern und Arbeitern der sozialistischen Landwirtschaft beraten worden. Den 
Auftrag für die Ausarbeitung dieser für die weitere gesellschaftliche Entwick
lung auf dem Lande bedeutsamen Dokumente hatte der IX. Parteitag der SED 
erteilt. Die seit Anfang des Jahres geführte umfassende Diskussion über die 
Entwürfe zeugte von dem hohen Verantwortungsbewußtsein der Genossen
schaftsbauern und Arbeiter der Landwirtschaft für die Verwirklichung der 
Hauptaufgabe. 515 000 Werktätige haben sich in 18 000 Versammlungen und 
Beratungen an der großen demokratischen Aussprache beteiligt. Sie unterbrei
teten 18 200 Vorschläge, die vor allem der Steigerung der Produktion, der brei
teren Entfaltung der sozialistischen Demokratie und der Gestaltung der Koope
rationsbeziehungen galten.

Die Musterstatuten und Musterbetriebsordnungen für die LPG Pflanzenpro
duktion und die LPG Tierproduktion sind die Grundlage zur Erarbeitung der 
Statuten für jede LPG unter Berücksichtigung ihrer konkreten Bedingungen. 
Sie geben eine klare Orientierung für die weitere Intensivierung und den Weg 
zum weiteren schrittweisen Übergang zur industriemäßigen Produktion in der 
Landwirtschaft. Sie fördern die Vertiefung der genossenschaftlichen Demokratie, 
die weitere Entfaltung der Kooperation sowie die Qualifizierung der Leitungs
prozesse und die aktive Teilnahme der Genossenschaftsbauern und Arbeiter an 
der Leitung und Planung der Genossenschaften. Mit den Musterstatuten werden 
auch die Aufgaben der LPG bei der Verwirklichung der sozialpolitischen Maß
nahmen geregelt.
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